STATUTEN

des Vereines

Sport- und Kulturverein Sparkasse Korneuburg

§1
Name, Sitz des Vereines und Mitgliedschaft

1. Der Verein fiihrt den Namen ,Sport- und Kulturverein Sparkasse Korneuburg”, kurz als ,SK Sparkasse

Korneuburg” bezeichnet, und hat seinen Sitz in Korneuburg (Niederdsterreich).

2. Der Verein bt seine Tatigkeit nicht nur in NiederOsterreich, sondern im gesamten Osterreichischen
Bundesgebiet aus. Seine Tatigkeit erstreckt sich auch auf benachbarte Lander Osterreichs, wie insbesondere

auf die Lander Tschechien und Slowakei. Die Griindung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt.

3. Der Verein ist jeweils ordentliches Mitglied des Nieder&sterreichischen FuBball Verbandes (,NOFV*“) und des
Niederdsterreichischen Tennis Verbandes (,NOTV“) und als solches verpflichtet, die Statuten, Regularien und
Beschliisse der beiden Fachverbinde, des NOFV, des NOTV aber auch der jeweiligen, dsterreichischen
Dachverbande, dem Osterreichischen FuRball Bund (,0FB“) und dem Osterreichischen Tennis Verband
(,OTV“) einzuhalten. Uberdies ist der Verein bestrebt, auch eine ordentliche Mitgliedschaft in der

Osterreichischen Kulturvereinigung (,,0KV*)

§2

Vereinszweck

Der Verein, dessen Tatigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die allgemeine wie besondere Férderung
und Entwicklung des FuRball- und Tennissportes und damit zusammenhangender weiterer Sportaktivitdten, wie
Kraft- und Ausdauersport oder Mentaltraining und Coaching, sowie die Sicherung, Entwicklung und Férderung
des ideellen und dinglichen Kultur-Erbes in der Region Korneuburg, insbesondere in den Bereichen Wissenschaft,

Bildung, Kunst und Musik ; all dies unter Ausschluss allen parteipolitischen und weltanschaulichen Einfluss.

Dabei stehen die regionale Pflege und Erhaltung Kunstschaffender und deren kultureller Werte auch jener in den
Bereichen FuBball- und Tennissport in Niederdsterreich unter Beachtung der nationalen und internationalen
Regelwerke, wie insbesondere der Wettbewerbsbestimmungen sowie dem Fair Play Gedanken im besonderen

Fokus des Vereines.

Des Weiteren bezweckt der Verein eine kulturelle wie auch sportspezifische Ausbildung, Schulung und
Unterstlitzung von Kindern und Jugendlichen aber auch Erwachsenen, dies jedoch nicht nur aber vorrangig aus

dem 6sterreichischen Bundesgebiet und seiner unmittelbaren Nachbarldander der Europadischen Union.
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§ 3 Mittel und Tatigkeiten zur Verwirklichung
des Vereinszweckes

1. Der Verein libt folgende Tatigkeiten aus:

A.) Organisation, Erarbeitung und Durchfiihrung von

D.)

E)
E)

sportlichen, insbesondere fuBball- und tennisspezifischen, Veranstaltungen durch Teilnahme mit
entsprechenden Nachwuchs- und/oder Erwachsenenteams an nationalen und internationalen
Bewerben;

Trainingseinheiten bzw Etablierung eines Trainingsbetriebs, insb im Bereich FulRball und Tennis; dies
unter Mitwirkung von geeigneten Lehrpersonal, Trainer und andere auf sportlichem Gebiet tatige
Experten

Kunst und Kulturevents, insbesondere Konzerte, Lesungen, Vernissagen, aber auch von Besuchen
nationaler und internationaler Ausstellungen, Diskussionsrunden etc.

Turnieren; Trainingslagern sowie freundschaftlichen Vergleichswettkdmpfe und allenfalls damit
verbundener Reiseaktivitdten

weitere Veranstaltungen rund um den FuRball- und Tennissport;

Ausbildungs- und sonstigen Lehrveranstaltungen fiir Kulturinteressierte aber auch fir
Sportlerinnen und Sportlern unterschiedlichster Alterskategorien

Vortragen, Fortbildungsveranstaltungen, periodischen Druckwerken, wie Newsletter, Fanpost,

Jahrbticher.

Pflege und Erhalt der Mitgliedschaften im Nieder&sterreichischen FuBball Verband (,NOFV*), im

Niederdsterreichischen Tennis Verband (,NOTV*“) sowie zukiinftig auch den Erwerb einer
Mitgliedschaft in der Osterreichischen Kulturvereinigung (,,0KV“) oder den Erwerb einer

Mitgliedschaft im ProfifuBball, ndmlich in der Osterreichischen FuRball Bundesliga (,,OFBL").

Betrieb von Sportanlagen, eines Kantinenbetriebs und sonstigen Einrichtungen zur Férderung des

Vereinszwecks sowie deren Vermietung und/oder Verpachtung.

Kooperationen mit anderen Organisationen im Rahmen des Vereinszwecks;

Errichtung und Beteiligung an Kapitalgesellschaften im Rahmen des Vereinszwecks.

2. Die Aufbringung der zur Erreichung der Vereinszwecke erforderlichen materiellen Mittel erfolgt durch:

Mitgliedsbeitrage und sonstige Vereinsgebiihren, wie z.B. Ausbildungskostenbeitrag;
Forderungen von der Europaischen Union, vom Bund, von den Lander oder den Gemeinden;

Spenden, Zuwendungen und Ertrdge aus Sport- und Kulturveranstaltungen;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

* Reinerlése aus Veranstaltungen von den drei Vereinssektionen , Kultur, FuBball und ,Tennis” sowie

Vermarktung der damit verbundenen Rechte, z.B. durch Sponsoringvereinbarungen etc.;

*  Ertrage aus Vereinsfesten und sonstigen Fundraisingveranstaltungen,
*  Zuwendungen aus zentralen Vermarktungsertragen, Vermarktungserlose aus Druckwerken, Homepage

und sonstiger sozialer Netzwerke, wie Facebook u.A.
*  Ertrage aus Beteiligungen an juristischen Personen, wie z.B. an Kapitalgesellschaften;

e Ertrége aus der Vermdgensverwaltung, z.B. Kapitalertrdge und/oder Ertrdge aus Vermietung und

Verpachtung.

Die materiellen Mittel des Vereines dirfen nur fiir die in den Vereinsstatuten angefiihrten gemeinnitzigen
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereines dirfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des
Vereines keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine natirliche oder juristische
Person und keine Organisation durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhaltnismaRig hohe Vergilitungen begulinstigt werden.

4a. Begiinstigungswiirdigkeit im Sinn der §§ 34 ff BAO und Spendenabsetzbarkeit iSd § 4a EStG 1988

Die Tatigkeit des Vereins ist nicht auf die Erzielung eines finanziellen Gewinnes gerichtet und erfolgt
ausschliefRlich und unmittelbar zur Férderung gemeinnitziger Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung
(BAO).

Eventuell nicht im Sinne der §§ 34 ff BAO beglinstigte Zwecke sind den begiinstigten Zwecken untergeordnet

und werden hochstens im Ausmal von 10% der Gesamtressourcen verfolgt.

Zufallsgewinne dirfen ausschlieBlich zur Erfiillung der in den Vereinsstatuten festgelegten beglinstigten

Zwecke verwendet werden.

Die wirtschaftlichen Geschéftsbetriebe des Vereins treten mit abgabenpflichtigen Betrieben derselben oder
dhnlicher Art nicht in groRerem Umfang, als dies bei Erflllung der Vereinszwecke unvermeidbar ist, in
Wettbewerb.

Die Mittel des Vereins dirfen ausschlieflich fiir die begiinstigten Zwecke verwendet werden.

Der Verein hat seine Aufgaben nach den Kriterien der Gemeinniitzigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der

ZweckmaRigkeit zu erfillen.

Der Verein kann zur Zweckverfolgung Erflllungsgehilfen im Sinne des § 40 Abs. 1 BAO heranziehen. Deren

Wirken ist wie eigenes Wirken des Vereins anzusehen.

(10) Der Verein kann teilweise oder zur Ganze fiir andere Kérperschaften als Erfillungsgehilfe gemaR § 40 Abs. 1

BAO tatig werden.
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(11) Der Verein kann Mittel als Zuwendungen an andere Einrichtungen weitergeben, dies im Ausmaf von unter
10% der gesamten Ausgaben oder unter Anwendung des § 40a Z. 1 BAO an beglinstigte Einrichtungen im
Sinne des § 4a Abs. 3 und 6, des § 4b oder des § 4c EStG 1988 mit einer entsprechenden Widmung, sofern

zumindest ein Ubereinstimmender Organisationszweck besteht.

(12) Der Verein kann unter Anwendung von § 40a Z. 2 BAO Lieferungen und Leistungen entgeltlich, aber ohne

Gewinnerzielungsabsicht an andere, gemal den §§ 34 ff BAO begiinstigte Korperschaften erbringen.

(13) Der Verein kann im Rahmen von Kooperationen tatig werden. Sind nicht alle Kooperationspartner steuerlich
begiinstigt im Sinne der §§ 34 ff BAO, muss gemaR § 40 Abs. 3 BAO sowohl der Zweck der Kooperation als
auch der Beitrag des Vereins zur Kooperation eine unmittelbare Férderung seines beglinstigten Zweckes
darstellen und es darf zu keinem Mittelabfluss zu einem nicht im Sinne der §§ 34 ff BAO beglinstigten

Kooperationspartner kommen.

(14) Der Verein ist berechtigt, gemeinnitzige oder nicht gemeinnitzige Kapitalgesellschaften zu griinden oder

sich an ihnen zu beteiligen.
(15) Die in Zusammenhang mit der Verwendung von Spenden stehenden Verwaltungskosten des Vereins

betragen ohne Beriicksichtigung der fiir die Erfiillung der Ubermittlungsverpflichtung gemaR § 18 Abs. 8 EStG

1988 anfallenden Kosten hochstens 10% der Spendeneinnahmen.

§4
Arten der Mitgliedschaft

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich grundsatzlich in (a) Ordentliche Mitglieder, (b) einfache Mitglieder und

(c) Ehrenmitglieder.

a.) Ordentliche Mitglieder:

Ordentliche Mitglieder kdonnen sowohl juristische als auch natlrliche Personen sein, die sich dem

Vereinszweck verbunden fiihlen und zur Erreichung der Vereinszwecke beitragen.

Sie haben Sitz und Stimme in der Generalversammlung sowie das aktive und das passive Wahlrecht, wobei
bei juristischen Personen das passive Wahlrecht einem von diesem Mitglied benannten Vertreter
zukommen. Ordentliche Mitglieder haben das Recht, die Einrichtungen des Vereines zu niitzen und an allen

sportlichen und sonstigen Vereinsveranstaltungen teilzunehmen.

b.) Einfache Mitglieder:

Einfache Mitglieder konnen sowohl physische (natlrliche) als auch juristische Personen sein, die sich dem
Vereinszweck verbunden flihlen.

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung ihres 16. Lebensjahres kdnnen nur dann als einfache Mitglieder
aufgenommen werden, wenn entweder ein gesetzlicher Vertreter bereits eine Mitgliedschaft im Verein hat

4



Statuten 05.09.2024 SK Sparkasse Korneuburg

oder der Vorstand dies auf Antrag des betroffenen Mitgliedes mit einfacher Mehrheit ausdricklich
beschlieRt. Einfache Mitglieder sind jedenfalls zur Bezahlung eines jahrlichen Mitgliedsbeitrages und

allenfalls sonstiger Vereinsgebihren, wie z.B. Ausbildungskostenbeitrag, verpflichtet.

Sie haben das Recht, die Einrichtungen des Vereines zu beniitzen und an kulturellen wie auch sportlichen
und sonstigen Vereinsveranstaltungen teilzunehmen, sofern im Folgenden nicht etwas Gegenteiliges gilt.

Einfache Mitglieder haben zwar ein Teilnahmerecht jedoch kein Antrags- und Stimmrecht in der

Generalversammlung.

d.) Ehrenmitglieder:

1.

2.

Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.
Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder, ausgenommen ein passives
Wahlrecht. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt ausschlieflich auf Antrag des Vorstands durch die

Generalversammlung.

Mit der Wahl zum Ehrenmitglied des Vereines kann der Vorstand diesem Ehrenmitglied zusatzlich die
Funktionsbezeichnung ,,Ehrenprasident” verleihen. Das zum
Ehrenprasidenten ernannte Ehrenmitglied hat allerdings keine

Vertretungsberechtigungen, sondern rein reprasentative Aufgaben des Vereines.

§5
Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereines kann nur werden, wer einen schriftlichen Antrag gestellt hat.

Der Antrag ist an den Verein (an die offizielle Vereinsadresse bzw. E-Mailadresse) entweder mittels Briefsendung

oder elektronisch mittels E-Mail einzubringen.

3.

Uber die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand mit einer qualifizierten Mehrheit
von 2/3, Uber die Aufnahme von einfachen Mitgliedern mit einfacher Mehrheit. Die Aufnahme von

Mitgliedern kann ohne Angabe von Griinden verweigert werden.

Bei aktiven Spielern, die im Verein angemeldeten bzw. vom jeweils zustindigen Dachverband (NOFV, NOTV,
OFB oder OTV) fiir den Verein registriert werden, ersetzt die diesbeziiglich notwendige (Online-)Anmeldung
den zuvor genannten Mitgliedsantrag. Diese Personen werden automatisch mit der Anmeldung einfache

Mitglieder.

§6
Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft beginnt nach postalischer oder E-Mail-Zustellung der Annahme des Mitgliedsantrages

durch den Vorstand an den Mitgliedswerber grundsatzlich am Ersten des nachstfolgenden Monats, sofern
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zwischen dem Vorstand und dem Mitgliedswerber keine abweichende Regelung in schriftlicher oder

elektronischer Form getroffen wurde.

2. Bei Anmeldungen/Registrierungen von Sportlern beginnt deren Mitgliedschaft am Tag der Erteilung der

Spielberechtigung flir den Verein durch die dafiir zustandigen Fach- bzw. Dachverbande.

3. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersonlichkeit, durch

freiwilligen Austritt und durch Ausschluss.

4. Der Austritt kann jederzeit mit Wirkung zum Monatsletzten erfolgen. Er muss dem Vorstand schriftlich per
eingeschriebener Briefsendung oder per E-Mail mitgeteilt werden. Fir die Rechtzeitigkeit ist das Datum der
Postaufgabe oder die Sendebestdtigung des E-Mails maligeblich. Im Falle des Austrittes besteht kein
Ruckforderungsrecht bereits bezahlter Mitglieds- und/oder sonstiger Vereinsgebiihren. Allenfalls zum
Zeitpunkt der Austrittserklarung noch offene Mitglieds- und/oder sonstiger Vereinsgebiihren sind bis
spatestens Ende des Monats nach Zugang der Austrittserklarung zur Zahlung fallig. Bei Zahlungsverzug ist der
Verein berechtigt, vom jeweils betroffenen Mitglied, Verzugszinsen in der gesetzlichen Héhe von 4% p.a.

zuziglich allfalliger Kosten fiir die erforderlichen BetreibungsmaBnahmen zu verlangen.

Der Vorstand kann ein Mitglied ausschlieRen, wenn dieses trotz, schriftlicher Mahnung unter Setzung einer
angemessenen Nachfrist langer als drei Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeitrdge und/oder sonstiger
Vereinsgebihren im Rickstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fallig gewordenen Mitgliedsbeitrage

und/oder sonstiger Vereinsgebtihren bleibt hiervon unberihrt.

5. Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung anderer
Mitgliedspflichten und wegen vereinsschiadigenden Verhaltens verfiigt werden. Abgesehen vom
Vereinsausschluss hat der Vorstand auch das Recht, gegen Mitglieder andere dem Vereinszusammenleben
dienliche Sanktionen, wie z.B. den dauerhaften oder voriibergehenden Entzug einer Spielberechtigung oder
Trainingserlaubnis und/oder Wettbewerbsspielen zu verhdngen. Der Vorstand ist ermdachtigt, mit
Genehmigung der Generalversammlung eine gesonderte

Disziplinarordnung zu erlassen.

6. Gegen alle diesbezlglichen Beschliisse des Vorstandes hat das betroffene Mitglied vor Inanspruchnahme der
ordentlichen Zivilgerichte jedenfalls das Recht, binnen 4 Wochen ab Zustellung der Entscheidung des
Vorstandes, die vereinsinterne Schlichtungseinrichtung zwecks Uberpriifung und gegebenenfalls Erzielung

einer einvernehmlichen Abdnderung dieser Entscheidung anzurufen.

7. Im Falle eines Vereinsausschlusses ruhen bis zur Entscheidung durch das vereinsinterne Schiedsgericht

samtliche Mitgliedsrechte. Die Entscheidung der vereinsinternen Schlichtungseinrichtung ist endgiiltig.
8. Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft, die einem Vereinsausschluss gleichkommt, kann aus den im Abs.

6 genannten Griinden von der Generalversammlung Gber Antrag des Vorstands beschlossen werden. Die

vorstehenden Regelungen in Abs. 7 und Abs. 8 sind in diesem Falle sinngemaf anzuwenden

§7
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1.

Mitgliedsbeitrage und sonstige Vereinsgebilhren

Die Hohe der jahrlichen Mitgliedsbeitrage und/oder sonstiger Vereinsgebihren fur Mitglieder werden fur
jedes Vereinsjahr vom Vorstand auf Basis der in der Generalversammlung beschlossenen Rahmenvorgaben
festgesetzt. Der Vorstand ist nur in begriindeten Fillen berechtigt, die Mitgliedsbeitrdge und/oder sonstige

Vereinsgebihren flir Mitglieder herabzusetzen oder Ratenzahlungen zu gewahren.

Unterjihrige Anderungen von bereits beschlossenen Mitgliedsbeitragen fiir Mitglieder diirfen vom Vorstand

ohne vorheriger Beschlussfassung durch die Generalversammlung nicht vorgenommen werden.

§8
Rechte & Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen und die Einrichtungen

des Vereines nach Maligabe der jeweils vom Vorstand erlassenen Regelungen zu beanspruchen.

Das aktive Stimmrecht in der Generalversammlung steht nur den ordentlichen Mitgliedern und
Ehrenmitgliedern zu. Das passive Wahlrecht steht nur den ordentlichen Mitgliedern zu (bei natirlichen
Personen ab einem Alter von 18 Jahren). Bei juristischen Personen kommt das passive Wahlrecht einem von
diesem Mitglied benannten Vertreter zu. , Voraussetzung fiir das Stimmrecht sowie das aktive und passive
Wahlrecht ist, dass das Mitglied den vorgeschriebenen Mitgliedsbeitrag und/oder sonstiger Vereinsgeblhren

vollstédndig bezahlt hat .

Mindestens ein Zehntel aller Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung

verlangen. Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.

Die Mitglieder sind in jeder ordentlichen Generalversammlung vom Vorstand Uber die Tatigkeit und
finanzielle Gebarung des Vereins und die Mittelverwendung zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel
aller Mitglieder oder zumindest die Halfte aller ordentlichen Mitglieder dies unter Angabe von Griinden
schriftlich verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst

binnen vier Wochen zu geben.

Die Mitglieder sind vom Vorstand Uber den gepriften Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu

informieren. Geschieht dies in einer Generalversammlung, sind die Rechnungsprifer einzubinden.

Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kraften zu férdern und alles zu unterlassen,
wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden kdnnte. Sie haben die Vereinsstatuten

und die Beschliisse der Vereinsorgane zu beachten.

Alle Mitglieder, soweit sie nicht ausdriicklich hiervon befreit sind, sind zur pinktlichen Zahlung der
Mitgliedsbeitrage und/oder sonstiger Vereinsgebiihren in der vom Vorstand jeweils beschlossenen und

vorgeschriebenen Hohe verpflichtet.

Bis zur vollstandigen Bezahlung des jeweils vorgeschriebenen Beitrages ist das betroffene Mitglied von einer
Teilnahme in einer Generalversammlung ausgeschossen. Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung eines

Mitgliedsbeitrages befreit.
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§9

Vereinsorgane

Organe des Vereines sind:

a.) die Generalversammlung,
b.) der Vorstand,
c.) die Rechnungsprifer und

v.) das vereinsinterne Schiedsgericht.

§10

Generalversammlung

1. Die Generalversammlung ist die ,,Mitgliederversammlung” im Sinne des Vereinsgesetzes

2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet alle vier Jahre statt.

2. Eine auBerordentliche Generalversammlung findet auf

a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,

b) schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel aller Mitglieder,

c) Verlangen der Rechnungspriifer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VerG),

d) Beschluss der/eines Rechnungsprufer(s) (§ 21 Abs. 5, zweiter Satz, VerG),

e) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators

binnen vier Wochen statt.

3. Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den auBerordentlichen Generalversammlungen sind alle
teilnahmeberechtigten Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich entweder postalisch
mittels einer Briefsendung oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebenen E-Mail-

Adresse) oder liber Bekanntgabe auf der Startseite der offiziellen Vereinshomepage einzuladen.

4. Die Anberaumung einer Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die
Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a — ¢), durch die/einen Rechnungspriifer (Abs.
2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellen Kurator

(Abs. 2 lit e).

5. Antrage zur Generalversammlung sind mindestens 5 Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim

Vorstand schriftlich per eingeschriebener Postsendung oder per E-Mail (samt Sendebestatigung)

einzureichen. Glltige Beschliisse — ausgenommen solche (iber einen Antrag auf Einberufung einer

auBerordentlichen Generalversammlung — kénnen nur zur Tagesordnung gefasst werden.
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10.

11.

Bei jeder Generalversammlung sind nur die Mitglieder teilnahmeberechtigt, die bis spatestens zu Beginn der
Generalversammlung nachweislich ihren vorgeschriebenen Mitgliedsbeitrag und/oder sonstiger

Vereinsgebihren voll einbezahlt haben.
Antrags- und stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mitglieder.

Die Ubertragung des Stimmrechtes auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied ist nicht zuldssig. Juristische
Personen als ordentliche Mitglieder werden durch einen schriftlich Bevollmachtigten oder durch den jeweils
im Firmenbuch eingetragenen Vertreter, z.B. handelsrechtlicher Geschaftsfihrer, in der Generalversammlung

mit Sitz und Stimmen vertreten.

Die Generalversammlung ist ohne Ricksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfahig.

Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen. Beschlisse, mit denen das Statut des Vereins geandert oder
der Verein aufgel6st werden soll, bediirfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der

abgegebenen giltigen Stimmen.

Den Vorsitz in der Generalversammlung fiihrt der Prasident, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter

(,Vize-Prasident”).

§11

Aufgabenkreis der Generalversammlung
Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Wahl, Entlastung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der
Rechnungsprifer

b) Genehmigung der Berichte des Vorstandes und der Rechnungspriifer, insbesondere der Einnahmen-
und Ausgabenrechnung (oder einer Bilanz) samt einer
Vermogensiibersicht (gem. § 11a VereinsG);

¢) Beschlussfassung der Rahmenbedingungen fiir die vom Vorstand jahrlich zu beschlieBenden Héhe
der Mitgliedsbeitrage und/oder sonstiger Vereinsgebiihren fur Mitglieder;

d) Genehmigung einer allenfalls vom Vorstand erlassenden Geschafts- und/oder
Disziplinarordnung

e) Beschlussfassung einer vom Vorstand vorgeschlagenen Neugriindung einer weiteren Sektion oder die
Auflosung einer der bestehenden Sektionen (derzeit
Kultur, FuRball und Tennis);

f)  Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

g) Beratung und Beschlussfassung liber sonstige auf der Tagesordnung stehende
Antrage;

h) Beschlussfassung tiber Anderungen der Statuten;

i)  Beschlussfassung tiber die freiwillige Auflosung des Vereines.

j)  Bestellung des fixen Schiedsgerichts
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§12

Vorstand

1. Der Vorstand ist das geschaftsfiihrende Organ des Vereines (§ 6 VerG) und besteht aus mindestens zwei und

hochstens 15 Mitgliedern.

2. Der Vorstand wahlt mit einfacher Stimmenmehrheit einen Prasidenten und mindestens einen
Vizeprasidenten. Werden zwei oder mehr Vizeprasidenten gewahlt, so ist deren Funktionsbezeichnung nach
der intern festgelegten tatsachlichen Reihenfolge ihrer Stellvertretung mit dem Zusatz 1., 2. ff Vize-Prasident

zu bezeichnen. Alle ibrigen gewéahlten Mitglieder sind ,einfache” Vorstandsmitglieder.

3. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Generalversammlung fiir eine Funktionsperiode von vier Jahren
bestellt. Wird ein Vorstandsmitglied wahrend laufender Funktionsperiode bestellt, dann gilt diese Bestellung

fir die restliche Funktionsperiode. Wiederbestellungen sind zulassig.

4. Mitglieder des Vorstands miissen volljahrig und voll geschaftsfahig sein. Jede Funktion im Vorstand muss

hochstpersénlich und ehrenamtlich ausgeiibt werden.

5. Der Vorstand wird vom Prasidenten oder in dessen Verhinderungsfalle von einem VizePrasidenten schriftlich
oder elektronisch per E-Mail oder bei Gefahr in Verzug miindlich bzw. telefonisch einberufen. Besteht der
Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern, so hat der Prasident jedenfalls dann eine Vorstandssitzung
einzuberufen, wenn dies mehr als die Halfte aller Vorstandsmitglieder mit einem gemeinsamen, schriftlich
begriindeten Antrag verlangen. Die Vorstandsitzung hat dann binnen einer Frist von zwei Wochen nach

Eingang des Antrages einberufen zu werden.

Sollte innerhalb dieser Frist keine Einberufung erfolgen, so hat jeder der antragstellenden

Vorstandsmitglieder das Recht, die Einberufung der Vorstandssitzung selbst vorzunehmen.

6. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens zwei von
ihnen anwesend sind. Um rechtsgiiltige Vorstandsbeschliisse fassen zu kénnen, bedarf es jedenfalls der
Anwesenheit des Prasidenten oder eines VizePrasidenten, ausgenommen zur Abwendung eines ernsthaften
Schadens fur den Verein (bei Gefahr in Verzug) oder wenn der Prasident und der Vize-Prasident seine/ihre

Funktion zuriickgelegt hat/haben bzw. dauerhaft handlungsunfahig ist/sind.

7. Der Vorstand fasst seine Beschliisse im Falle einer Besetzung von mehr als zwei Mitgliedern mit einfacher
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt Stimme des jeweiligen Vorsitzenden den Ausschlag
(Dirimierungsrecht des Vorsitzenden). Dies gilt auch im Fall einer schriftlichen Beschlussfassung im
Umlaufwege, die dann zuldssig ist, wenn alle Vorstandsmitglieder zuvor damit einverstanden sind. Sollte der
Vorstand jedoch lediglich aus zwei Mitgliedern bestehen oder nur zwei Mitglieder anwesend sein, ist

Einstimmigkeit erforderlich.

8. Auler durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode, erlischt die Funktion eines Vorstandsmitglieds durch
Ricktritt oder durch vorzeitige Abberufung durch die Generalversammlung. Die Vorstandsmitglieder kdnnen
jederzeit schriftlich ohne Angaben von Griinden ihren Ricktritt erklaren. Die Riicktrittserklarung ist an alle
verbleibenden Vorstandsmitglieder, im Falle des zeitgleichen Ricktrittes des gesamten Vorstands, an die

Rechnungsprifer zu richten.
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10.

Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewahlten Mitgliedes das Recht, an dessen Stelle ein anderes
wahlbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachtragliche Genehmigung in der néachstfolgenden
Generalversammlung einzuholen ist. Das kooptierte Mitglied wird fiir die Dauer der restlichen
Funktionsperiode des ausgeschiedenen Mitglieds bestellt. Fillt der Vorstand ohne Selbsterganzung durch
Kooptierung tberhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist ein Rechnungspriifer verpflichtet,
unverziiglich eine auflerordentliche Generalversammlung zum Zwecke der Neuwahl eines Vorstandes

einzuberufen.

Sollten auch die Rechnungspriifer handlungsunfahig sein, hat jedes Mitglied, das diese Notsituation erkennt,
das Recht unverziiglich die Bestellung eines Kurators beim zustandigen Gericht zu beantragen, der umgehend

eine aulRerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.

Der Rucktritt eines einzelnen Vorstandsmitglieds oder mehrerer einzelner Vorstandsmitglieder wird mit dem
Tag der Anzeige bei der zustdandigen Vereinsbehorde sofort wirksam, wenn trotz der Ricktrittserklarung(en)
sichergestellt ist, dass zumindest zwei Vorstandsmitglieder im Verein verbleiben. Tritt der gesamte Vorstand
zurlick oder erklaren so viele Vorstandsmitglieder ihren Riicktritt, dass lediglich nur noch ein oder kein
Vorstandsmitglied verbleiben wiirde, sind alle erklarten Riicktritte trotz Anzeige bei

der Vereinsbehorde erst mit Wahl bzw. Kooptierung von zumindest einem oder zwei Vorstandsmitglieder

wirksam.

§13

Aufgabenkreis des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines, ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem

anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

1.

In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten (demonstrative Aufzdahlung):

a) die Durchfiihrung der Beschliisse der Generalversammlung,

b) das Erstellen eines Gesamtjahresplans und des Budgets,

c) Vorbereitung und Einberufung der ordentlichen und aullerordentlichen
Generalversammlungen;

d) Verwaltung des Vereinsvermogens. Insbesondere hat der Vorstand dafiir zu sorgen, dass die Finanzlage

des Vereines rechtzeitig und hinreichend erkennbar ist. Er hat ein den Anforderungen des Vereines ein
entsprechendes Rechnungswesen einzurichten. Er hat auch fir die laufende Aufzeichnung der
Einnahmen und Ausgaben zu sorgen.
Zum Ende des Rechnungsjahres hat der Vorstand innerhalb von sechs Monaten eine Einnahmen- und
Ausgabenrechnung samt Vermogensubersicht oder eine Bilanz samt Prifbericht zu erstellen. Das
Rechnungsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr lbereinstimmen, es darf aber zwolf Monate nicht
Uberschreiten;

e) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern;

11
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f) Abschluss (und Auflésung) von Dienstverhaltnissen mit dem Verein, insbesondere bei
Installierung einer Geschaftsfiihrung (siehe nachfolgendem Absatz 3.);

g) Abschluss (und Auflésung) aller Rechtsgeschiafte, die zur Aufrechterhaltung des
Vereinszwecks notwendig sind;

h) Wahrnehmung aller gesellschaftsrechtlichen Aufgaben und Verpflichtungen bei
Kapitalgesellschaften, an denen der Verein beteiligt ist; wie z.B. die Bestellung eines
Geschaéftsfiihrers, Prokuristen oder Handlungsbevollmachtigten;

i) Einrichtung eines Wirtschaftsbeirats sowie Bestellung und Abberufung der Mitglieder des
Wirtschaftsbeirats;

j) die Bearbeitung bzw. Durchfiihrung all jener Angelegenheiten, welche laut Satzung nicht einem anderen

Organ vorbehalten sind.

2. Der Vorstand kann eine interne Geschaftsordnung beschlieBen und dabei einzelnen
Vorstandsmitgliedern Aufgaben zuweisen, flir welche das jeweilige Vorstandsmitglied selbst
verantwortlich zeichnet. Diese Geschaftsordnung ist bei der nachstfolgenden, abgehaltenen
Generalversammlung den Mitgliedern zur Kenntnisnahme zu bringen. Der Vorstand ist der

Generalversammlung fir seine Tatigkeit verantwortlich.

3. Der Vorstand ist zudem berechtigt, mit der Durchfiihrung der taglichen Vereinsgeschafte einen oder zwei
(neben- oder hauptberuflichen) Geschéaftsfuhrer zu bestellen.
In diesem Falle hat der Vorstand jedenfalls die genauen Vertretungsbefugnisse dieses Geschaftsfiihrers /
dieser beiden Geschaftsfiihrer in einem Dienstvertrag und in einer Geschafts- und Kompetenzordnung zu
regeln und der zustindigen Vereinsbehérde dann die Anderung der Vertretungsbefugnisse des Vereines nach
auBen (siehe nachfolgenden § 14) entsprechend bekannt zu geben sowie in der néachstfolgenden,

abgehaltenen Generalversammlung die Mitgliedern hiertiber zu informieren.

§14

Vertretungsbefugnisse

1. Dem Prasidenten in seinem Verhinderungsfalle einem Vize-Prasidenten, obliegt die
Vertretung des Vereins nach auf3en, insbesondere gegenlber Gerichten, Behdérden und

sonstigen dritten, natlrlichen wie juristischen, Personen.

2. Rechtsgeschéftliche Vertretungshandlungen bedlrfen zu ihrer Rechtsglltigkeit der
Unterfertigung von zwei Vorstandsmitgliedern, wovon zumindest einer der Prasident

oder ein Vize-Prasident sein muss.

3. Bei Gefahr im Verzug ist der Prasident berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den
Wirkungsbereich der Generalversammlung fallen, unter eigener Verantwortung,
selbststandig Anordnungen zu treffen. Diese bedlrfen jedoch der nachtraglichen

Genehmigung durch das zustandige Vereinsorgan.

4. Der Vize-Prasident vertritt den Prasidenten wahrend seiner Abwesenheit oder

Handlungsunfahigkeit mit allen dem Prasident Ubertragenen Funktionen. Sollte der Vize-
Prasident (sollten alle Vize-Prasidenten) als Stellvertreter des Prasidenten gleichzeitig
auch abwesend oder handlungsunfahig sein, Gbernimmt das an Lebensjahren alteste,

noch vorhandene Vorstandsmitglied diese Funktion.

5. Rechtsgeschafte zwischen einem Vorstandsmitglied und dem Verein bedlrfen der

Zustimmung aller Ubrigen Vorstandsmitglieder. 1
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1.

§ 15
Wahlen

Die Mitgliederversammlung kann eine Wahlordnung erlassen, die auch die Einsetzung eines
Wahlausschusses, der zur Erstellung eines Wahlvorschlags legitimiert ist, erlassen. Fiir die Erlassung und
allenfalls Abanderung der Wahlordnung ist eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen

giltigen Stimmen notwendig.

§16
Wirtschaftsbeirat

1. Der Wirtschaftsbeirat wird vom Vorstand eingerichtet und besteht aus mindestens zwei und
hochstens sieben Mitgliedern. Die Bestellung und Abberufung erfolgt durch den Vorstand.

2. Zu Mitgliedern des Wirtschaftsbeirats sind Personen zu bestellen, die die Vereinstatigkeit in
besonderem Male fordern und unterstiitzen. Die Bestellung erfolgt jeweils auf zwei Jahre, sie
kann beliebig oft verlangert werden. Mitglieder des Wirtschaftsbeirats kdnnen abberufen
werden, wenn sie wahrend ihrer Funktionsperiode die Unterstiitzung des Vereins einstellen
oder ein vereinsschadigendes Verhalten setzen.

3. Der Wirtschaftsbeirat berdt und Uberwacht in wirtschaftlicher Hinsicht die Tatigkeit von
juristischen Personen, an denen der Verein beteiligt ist, dies insb im Fall der Errichtung und
Beteiligung an einer Tochter-GmbH. Zu diesem Zwecke hat der Vorstand den
vertretungsbefugten Organen der juristischen Personen die Weisung zu erteilen, dass dem
Wirtschaftsbeirat zumindest viermal jahrlich Gber die Geschaftsentwicklung und die Einhaltung
des Budgets Bericht zu erstatten ist. Der Wirtschaftsbeirat kann Empfehlungen an die
vertretungsbefugten Organe der juristischen Personen und an den Vereinsvorstand richten und
hat der Generalversammlung jahrlich zu berichten.

4. Bis zur Errichtung von Tochtergesellschaften des Vereins dient der Wirtschaftsbeirat der
Beratung des Vorstands zu wirtschaftlichen und strategischen Fragestellungen des Vereins; der
Wirtschaftsbeirat ist zumindest halbjahrlich zu Vorstandssitzungen beizuziehen.

5. Die Mitglieder des Wirtschaftsbeirats besitzen bei Generalversammlungen das Teilnahme- und
Rederecht. Stimmberechtigt sind sie nur, wenn sie gleichzeitig stimmberechtigtes Mitglied des
Vereins sind.

§17

Rechnungspriifer
Zwei Rechnungsprifer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewahlt.

Wiederwahl ist moglich. Die Rechnungspriifer dirfen keinem Organ - mit Ausnahme der

Generalversammlung - angehoren, dessen Tatigkeit Gegenstand der Priifung ist.
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2. Den Rechnungspriifern obliegen die Priifung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die
OrdnungsmaRigkeit der Rechnungslegung und die statutengemaRe Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat
den Rechnungspriifern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskiinfte zu

erteilen. Die Rechnungsprifer haben dem Vorstand Uber das Ergebnis der Prifung zu berichten.

3. Rechtsgeschdfte zwischen Rechnungsprifern und Verein bediirfen der Genehmigung durch den Vorstand. Im

Ubrigen gelten fiir die Rechnungspriifer die Bestimmungen des § 12 Abs. 8 und 9 sinngemaR.

§18

Vereinsinternes Schiedsgericht

1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne fixe

Schiedsgericht berufen.

2. Das fixe Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen, welches durch die

Generalversammlung bestellt wird.

3. Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidung bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher
Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind

vereinsintern endgiiltig.

§19
Auflésung

1. Die freiwillige Auflosung des Vereines kann nur in einer eigens zu diesem Zwecke einberufenen
Generalversammlung und nur mit Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen giiltigen Stimmen beschlossen

werden.

2. Diese Generalversammlung hat auch —sofern ein Vereinsvermogen vorhanden ist — Giber dessen Verwertung
zu beschlielRen. Wenn erforderlich, hat sie einen Abwickler zu berufen. Es ist auch Gber die Verwendung des

nach Abdeckung der Passiva verbleibende Vereinsvermdgen ein Beschluss zu fassen.

3. Im Fall der (freiwilligen oder behdérdlichen) Auflosung des Vereins oder bei Wegfall der beglinstigten Zwecke
ist das verbleibende Vermoégen fiir die in § 2 dieser Statuten angefiihrten, gemaR § 4a Abs 2 EStG 1988

begiinstigten Zwecke zu verwenden.

4. Der letzte Vorstand hat die freiwillige Auflosung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der zustandigen

Vereinsbehdorde schriftlich anzuzeigen.
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§ 20

Geschlechtsspezifische Bezeichnungen

Alle Personenbezeichnungen, die in diesem Statut sprachlich in der mannlichen Form verwendet werden, gelten

sinngemaR auch fir die weibliche Form.

§21

Rechtswirksamkeitsbeginn

Die vorliegenden Statuten wurden in der auflerordentlichen Generalversammlung in Korneuburg am 05.09.2024
beschlossen und treten mit Wirkung der bescheidmalliigen Einladung der zustdndigen Vereinsbehorde zur

Fortfiihrung der Vereinstatigkeit in Kraft.

Korneuburg am 05.09.2024
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	4a.  Begünstigungswürdigkeit im Sinn der §§ 34 ff BAO und Spendenabsetzbarkeit iSd § 4a EStG 1988



